
 
 

Stellungnahme zum Entwurf des GKV-Beitragsstabilitätsgesetz 
 
 
Die Bemühungen des Gesetzgebers, zur finanziellen Konsolidierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung alle Ausgabenbereiche auf den Prüfstand zu stellen, sind 
grundsätzlich zu begrüßen. 
Im vorliegenden Gesetzentwurf erfährt allerdings aus Sicht unserer Initiative der Umstand, 
dass die Ausgabenentwicklung für Arzneimittel in den letzten Jahren einen 
überproportionalen Anstieg im Vergleich zu allen anderen Bereichen erfahren hat, zu 
wenig Berücksichtigung. 
Aus unserer Sicht ist auch die pharmazeutische Industrie an relevanten – ihrem 
Ausgabenanteil entsprechenden - Kosteneinsparungen zu beteiligen. 
 
 
 
Aus Sicht der Ärzt:innen-Initiative „Mein Essen zahl‘ ich selbst“ sind zur Erreichung 
dieses Ziels folgende Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf vorzunehmen:  
 

1. Die in § 130a Absatz 1c getroffenen Ausnahmeregelungen für den dynamisierten 
erhöhten Herstellerabschlag sind zu streichen.  

 
2. Die bisher in § 130b Absatz 3 geltenden „Leitplanken“ für Erstattungsbeiträge sind 

zu belassen. 
 

3. Die von der „Finanzkommission Gesundheit“ erarbeitete Empfehlung zur 
Abschaffung des Orphan-Drug-Privilegs sollte konsequent umgesetzt werden. 

(Änderung des  § 35a Absatz 1).  
 
 
Darüber hinaus sind auf längere Sicht gesetzgeberische Maßnahmen zu treffen, die eine 
Transparenz der Erstattungsverhandlungen und Preisbildung für neu eingeführte 
Arzneimittel nach 130 b Absatz 1 SGB V verpflichtend machen. 
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